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Stand: 3. Dezember 2009 

  Richtlinien für die Punktwertung  
aus Einzel- und Deutschlandpokalwettbewerben 
gem. Ziff. 5.1.4 der Durchführungsbestimmungen 

 

1. Allgemeines 

1.1 Das Ressort Jugendsport des DTTB stellt in jeder Saison neu eine Punktwertung auf, die sich 
 aus den Ergebnissen der Punktrangliste (Ergebnisse der Einzelwettbewerbe) und der 
 Deutschlandpokalwettbewerbe ergeben (Ziff. 5.1.4 der Durchführungsbestimmungen für 
 Ranglistenturniere der Jugend und Schüler). 

1.2 In die Punktwertung fließen Punkte für Platzierungen bei der Punktrangliste (entsprechend der 
 Ergebnisse bei den Ranglistenturnieren TOP 48, TOP 16 und TOP 12 sowie den Deutschen 
 Einzelmeisterschaften in den jeweiligen Altersklassen Schüler/-innen und Jugend) sowie 
 Punkte für die Ergebnisse der Deutschlandpokalwettbewerbe ein. 

1.3 Die Punktvergabe für die Punktwertung wird vom Ressort Jugendsport wie folgt festgelegt: 

Verband 

Punkte für 
Ergebnisse aus 

der 
Punktrangliste 
(beispielhaft) 

Punktzahl 
Punkte für 

Ergebnisse aus 
Deutschlandpokal 

Gesamt- 
punkt- 
zahl 

Platzier-
ung 

zusätzliche 
Verbandsplätze 

A 200 25 25 50 1 3 

B 180 23 21 44 2 2 

C 176 21 23 44 3 2 

D 153 20 20 40 4 1 

E 148 19 19 38 5 1 

F 136 18 15 33 6 1 

G 122 16 17 33 8 0 

H 133 17 16 33 7 0 

J 121 13 18 31 9  
K  15 14 29 10  
L  14 13 27 11  
M  12 12 24 12  
N  11 11 22 13  
O  10 10 20 14  
P  9 9 18 15  
R  8 8 16 16  
S  7 7 14 17  

 

1.4  Sollten zwei oder mehrere Verbände in der Punktwertung dieselbe Gesamtpunktzahl haben, 
 so entscheidet die höhere Punktzahl aus den Einzelwettbewerben über die endgültige 
 Platzierungsziffer in der Punktwertung. 
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2. Die Punktwertung ist Grundlage für: 

Vergabe von 10 Verbandsplätzen für das TOP 48 – Ranglistenturnier der kommenden Saison (s. 
Ziffer 5.1.4 der Durchführungsbestimmungen zu Ranglistenturnieren für Jugend und Schüler). Die 
Plätze werden an die sechs bestplatzierten Verbände in der Punktwertung vergeben. 

Platz in der 
Punktwertung 

Anzahl der zusätzlichen 
Verbandsplätze 

1 3 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1 

6 1 

 

3. Die Punktwertung ist Kriterium für: 

Vergabe von Verfügungsplätzen durch das Ressort Jugendsport für das TOP 48 – Ranglistenturnier 
gem. Ziff. 5.1.5 der Durchführungsbestimmungen für Ranglistenturniere der Jugend und Schüler. Die 
Platzierung der Verbände in der Punktwertung, die keine/n zusätzliche/n Verbandsplatz(plätze) nach 
Nr. 2 erlangen, wird als ein Kriterium bei der Vergabe der Verfügungsplätze berücksichtigt. 


